AOK Baden-Württemberg — Aktionsplan Wechsel & Beschwerde	28. Mai 2026

AKTIONSPLAN
AOK Baden-Württemberg
Kassenwechsel zu TK  •  Rückforderung  •  Beschwerde
	Erstellt am:        28. Mai 2026
Erstellt für:       Jonas Auda
Situation:          Falsche Beitragsabbuchungen (ca. Aug/Sep 2025 bis heute) — ~9 Monate
Status:             SEPA-Lastschriftmandat bereits widerrufen
Ziel:               Sofortwechsel zu TK  •  Geld zurück  •  Formelle Beschwerde



VERTRAULICH


  1.  Sofortmaßnahmen — Heute wechseln

1.1  Online-Antrag bei der TK stellen

Der Kassenwechsel von AOK zu TK kann vollständig online erledigt werden. Die neue Kasse übernimmt dabei in der Regel die Kündigung der alten Kasse im elektronischen Meldeverfahren. Angesichts der besonderen Situation (falsche Abbuchungen, SEPA-Widerruf) empfiehlt es sich, die Kündigung der AOK dennoch zusätzlich selbst schriftlich einzureichen (→ Abschnitt 2).

Schritt-für-Schritt: TK-Antrag heute
1. Browser öffnen und direkt zur TK-Antragsseite navigieren:
1. Online-Antrag: tk.de/mitglied-werden (Direktlink Antrag)
1. Im Antrag folgende Angaben machen:
0. Gewünschtes Mitgliedschaftsdatum: so früh wie möglich (heute oder 01.06.2026)
0. Hinweis auf laufende Unstimmigkeiten mit AOK Baden-Württemberg im Freitextfeld eintragen
0. SEPA-Mandat für TK einrichten (neues Lastschriftmandat für TK)
1. Antrags-ID per E-Mail/SMS notieren — damit Bearbeitungsstand verfolgen unter:
1. TK Boarding (Antragsstatus)
1. TK telefonisch kontaktieren und auf die Situation hinweisen (AOK-Problematik, SEPA-Widerruf):

	Techniker Krankenkasse (TK)
Bramfelder Straße 140
22305 Hamburg

Telefon:  0800 285 85 85 (kostenlos, Mo–Fr 7–24 Uhr, Sa 8–18 Uhr)
Website:  www.tk.de
Online-Antrag:  www.tk.de/techniker/mitglied-werden



	Wichtig: Was Sie der TK mitteilen sollten
Informieren Sie die TK, dass Sie bei der AOK BW seit ca. August/September 2025 falsch abgebucht wurden, dass Ihr SEPA-Lastschriftmandat gegenüber der AOK bereits widerrufen wurde, und dass Sie so schnell wie möglich zur TK wechseln möchten. Die TK kann ggf. die Lücke im Versicherungsschutz dokumentieren und reibungslose Übernahme sicherstellen.



1.2  Sonderkündigungsrecht prüfen

Hat die AOK Baden-Württemberg zum 01.01.2026 oder zu einem anderen Zeitpunkt seit Ihrer Mitgliedschaft den Zusatzbeitrag erhöht, steht Ihnen ein Sonderkündigungsrecht zu. Dies ist besonders relevant, da zum Januar 2026 zahlreiche Kassen ihren Zusatzbeitrag erhöht haben.

	Sonderkündigungsrecht (§ 175 Abs. 4 SGB V):

  •  Voraussetzung: Erhöhung des Zusatzbeitrags durch die AOK
  •  Vorteil: Die 18-monatige Mindestbindungsfrist entfällt
  •  Frist: Kündigung zum Ende des Monats, in dem die Erhöhung wirksam wird
         (Kündigung muss vor Ablauf des Monats der Erhöhung eingehen)
  •  Ordentliche Kündigung: 2 Monate Kündigungsfrist zum Monatsende
  •  Die neue Kasse übernimmt die Kündigung automatisch (empfohlen: trotzdem
         selbst schriftlich kündigen — siehe Abschnitt 2)



So prüfen Sie, ob eine Beitragserhöhung vorliegt: Schauen Sie in Ihre AOK-Korrespondenz aus den letzten 12 Monaten nach einem Schreiben "Änderung des Zusatzbeitrages" oder "Beitragsanpassung". Auch über Ihr AOK-Onlinekonto (meine.aok.de) ist dies einsehbar.


  2.  Kündigung bei AOK Baden-Württemberg

2.1  Kündigungsfristen im Überblick

	Kündigungsart
	Bedingungen & Fristen

	Ordentliche Kündigung
	2 Monate zum Monatsende | Mind. 18 Monate Vorversicherung | § 175 Abs. 4 SGB V

	Sonderkündigung (Beitragserhöhung)
	2 Monate Frist | Keine Mindestbindungsfrist | Gilt bei Erhöhung des Zusatzbeitrags



Hinweis: Auch bei Sonderkündigung muss die 2-monatige Kündigungsfrist eingehalten werden. Die TK stellt in der Regel eine Mitgliedsbescheinigung aus, die der AOK zugeht — dies gilt als Kündigung. Empfehlung: Zusätzlich eigenes Kündigungsschreiben per Einschreiben/Rückschein einsenden.

2.2  Muster-Kündigungsschreiben an AOK BW

Versenden Sie dieses Schreiben per Einschreiben mit Rückschein an die AOK Baden-Württemberg. Bewahren Sie den Einlieferungsbeleg auf.

	Jonas Auda
[Ihre Straße und Hausnummer]
[Ihre PLZ und Stadt]
[Ihre E-Mail-Adresse]
[Ihre Versicherungsnummer]


AOK Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 184
70191 Stuttgart


                                               [Ort], [Datum]


Kündigung meiner Mitgliedschaft — Versicherungsnr.: [Ihre Versicherungsnummer]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft bei der AOK Baden-Württemberg
fristgerecht zum nächstmöglichen Termin, hilfsweise zum nächsten ordent-
lichen Kündigungstermin.

[OPTIONAL — nur wenn Beitragserhöhung vorliegt:]
Ich mache von meinem Sonderkündigungsrecht gemäß § 175 Abs. 4 SGB V
Gebrauch, da Sie zum [Datum der Beitragserhöhung] den Zusatzbeitrag
erhöht haben.

Ich weise darauf hin, dass ich das Ihnen erteilte SEPA-Lastschriftmandat
mit Wirkung ab [Datum Ihres SEPA-Widerrufs] widerrufen habe.

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung der Kündigung sowie des genauen
Enddatums meiner Mitgliedschaft.

Mit freundlichen Grüßen


___________________________
Jonas Auda
[Ort, Datum]


Anlage: Kopie der Widerrufserklärung SEPA-Mandat (sofern vorhanden)




  3.  Rückforderung der zu viel abgebuchten Beträge

3.1  Rechtliche Grundlagen

Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf Rückerstattung zu Unrecht erhobener Beiträge. Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind:

	Gesetzliche Grundlagen der Rückforderung:

  •  § 26 Abs. 2 SGB IV: Zu Unrecht entrichtete Beiträge sind zu erstatten,
       sofern der Versicherungsträger aufgrund dieser Beiträge keine Leistungen
       erbracht hat. Die Erstattungspflicht besteht unabhängig vom Verschulden.

  •  § 231 SGB V: Regelungen zur Beitragserstattung in der GKV.

  •  Verjährungsfrist: Der Anspruch verjährt nach 4 Jahren (§ 25 SGB IV),
       beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Beitrag
       entrichtet wurde. Für 2025 gilt: Verjährung erst zum 31.12.2029.



3.2  Dokumentation — Was Sie zusammenstellen sollten

Stellen Sie folgende Unterlagen zusammen, bevor Sie die Rückforderung stellen:

1. Kontoauszüge: alle Monate von August/September 2025 bis heute, auf denen AOK-Abbuchungen ersichtlich sind (PDFs aus Online-Banking genügen)
1. Beitragsbenachrichtigungen der AOK: offizielle Beitragsbescheide, die zeigen, welcher Betrag hätte abgebucht werden sollen
1. Eigene Aufstellung: Tabelle mit Datum, abgebuchtem Betrag, korrektem Betrag und Differenz für jeden Monat
1. Schriftverkehr: alle E-Mails, Briefe und Notizen aus Telefonaten mit der AOK (inkl. Name der Mitarbeiterin Bettina Wagenblast, Datum, Inhalt)
1. Nachweis Widerruf SEPA-Mandat: Kopie Ihres Widerrufsschreibens und Datum

3.3  Muster-Rückforderungsschreiben an AOK BW

Versenden Sie dieses Schreiben per Einschreiben mit Rückschein. Setzen Sie der AOK eine klare Frist von 14 Tagen für die Rückzahlung.

	Jonas Auda
[Ihre Straße und Hausnummer]
[Ihre PLZ und Stadt]


AOK Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 184
70191 Stuttgart


                                               [Ort], [Datum]


Rückforderung zu Unrecht erhobener Beiträge
Versicherungsnr.: [Ihre Versicherungsnummer]
Zeitraum: August/September 2025 bis [aktueller Monat] 2026
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin seit [Datum Mitgliedsbeginn] Mitglied bei der AOK Baden-
Württemberg. Seit August/September 2025 haben Sie von meinem Konto
wiederholt fehlerhafte — nämlich zu hohe — Beitragsbeträge abgebucht.

Die fehlerhaften Abbuchungen im Überblick:

  Monat/Jahr        Abgebuchter Betrag    Korrekter Betrag    Differenz
  ────────────────────────────────────────────────────────────────
  [Monat 1]         [Betrag]               [Betrag]            [Diff.]
  [Monat 2]         [Betrag]               [Betrag]            [Diff.]
  [...]
  ────────────────────────────────────────────────────────────────
  GESAMT            [Gesamtbetrag]         [korr. Gesamt]      [Diff.]

Auf Basis von § 26 Abs. 2 SGB IV und § 231 SGB V fordere ich Sie auf,
den zu Unrecht erhobenen Gesamtbetrag von EUR [Gesamtbetrag] bis zum
[Datum + 14 Tage] auf folgendes Konto zu überweisen:

  IBAN: DE__ ____ ____ ____ ____ __
  Kontoinhaber: Jonas Auda

Falls Sie dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkommen, behalte ich
mir vor, die zuständige Aufsichtsbehörde (Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Integration Baden-Württemberg) einzuschalten sowie
rechtliche Schritte einzuleiten.

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung dieses Schreibens sowie um
eine detaillierte Aufstellung Ihrer Beitragsberechnung ab August 2025.

Mit freundlichen Grüßen


___________________________
Jonas Auda


Anlagen:
  1. Kontoauszüge (Monate Aug/Sep 2025 – [aktueller Monat] 2026)
  2. Eigene Aufstellung der Fehlbuchungen
  3. Kopie relevanter AOK-Beitragsbescheide




  4.  Formelle Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

4.1  Zuständige Aufsichtsbehörde für AOK BW

Achtung: Die "Ombudsstelle des Verbandes der privaten Krankenversicherung" ist ausschließlich für private Krankenversicherungen (PKV) zuständig. Für Beschwerden gegen gesetzliche Krankenkassen (GKV) wie die AOK gibt es andere, speziell zuständige Behörden.

Die AOK Baden-Württemberg ist eine landesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihre Rechtsaufsicht liegt daher beim Sozialministerium Baden-Württemberg — nicht beim Bundesamt für Soziale Sicherung (das ist für bundesweit tätige Kassen wie TK, DAK, Barmer zuständig).

	Zuständige Aufsichtsbehörde:

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Württemberg
Referat Sozialversicherung / Aufsicht GKV
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart

Website: sozialministerium.baden-wuerttemberg.de
         → Soziales → Sozialversicherung → Aufsicht

Alternativ für allgemeine GKV-Fragen:
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)
Online-Beschwerdeformular: bundesamtsozialesicherung.de
         → Service → Beschwerde über einen SV-Träger



Zusätzliche Anlaufstellen:
1. Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD): Beratung zu Patientenrechten und Unterstützung beim Beschwerdeverfahren — www.patientenberatung.de
1. Bundesministerium für Gesundheit (BMG): Bürgertelefon 0800 191 20 20 (kostenlos)

4.2  Beschwerdeschreiben an das Sozialministerium BW

Das Schreiben richtet sich an die Aufsichtsbehörde, nicht an die AOK selbst. Ziel ist die formelle Rüge des rechtswidrigen Verhaltens der AOK und des konkreten Mitarbeiterverhaltens. Bleiben Sie sachlich und konkret.

	Jonas Auda
[Ihre Straße und Hausnummer]
[Ihre PLZ und Stadt]
[Ihre E-Mail-Adresse]
[Ihre Versicherungsnummer bei AOK BW]


Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Württemberg
Referat Sozialversicherung — Aufsicht GKV
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart


                                               [Ort], [Datum]


Formelle Beschwerde gegen die AOK Baden-Württemberg
wegen fehlerhafter Beitragserhebung und mangelhafter Beschwerdebearbeitung
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Jonas Auda, Versichertennummer [Nr.], und war bis zum
[Kündigungsdatum] Mitglied bei der AOK Baden-Württemberg. Ich wende
mich an Ihre Behörde in Ihrer Eigenschaft als zuständige Rechtsaufsicht
über die AOK Baden-Württemberg.

SACHVERHALT:

Seit August/September 2025 hat die AOK Baden-Württemberg von meinem
Bankkonto monatlich Beiträge in falscher Höhe abgebucht. Der korrekte
Beitragssatz nach meinen Unterlagen beläuft sich auf EUR [korrekter Betrag]
monatlich; tatsächlich wurden EUR [falscher Betrag] abgebucht.

Über einen Zeitraum von ca. 9 Monaten (August/September 2025 bis
Mai 2026) ergibt sich eine Überzahlung von insgesamt EUR [Gesamtbetrag].

BESCHWERDEBEARBEITUNG DURCH AOK:

Meine Hinweise und Reklamationen wurden durch Mitarbeiterin
Frau Bettina Wagenblast nicht sachgerecht bearbeitet. Im Einzelnen:
  - [Datum]: [Kurze Beschreibung des Gesprächs/der Antwort]
  - [Datum]: [Kurze Beschreibung des Gesprächs/der Antwort]
  - Trotz wiederholter Kontaktaufnahme wurde keine Klärung herbeigeführt
    und kein Erstattungsangebot unterbreitet.

Da eine einvernehmliche Lösung mit der AOK nicht erzielt werden konnte,
habe ich das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen (seit [Datum]) und
bitte Sie nunmehr, die AOK Baden-Württemberg im Rahmen Ihrer Aufsichts-
funktion zur Klärung und Rückerstattung des überzahlten Betrages
anzuhalten.

MEINE BITTE AN DIE AUFSICHTSBEHÖRDE:

  1. Überprüfung der Beitragsberechnung der AOK BW in meinem Fall.
  2. Anweisung zur unverzüglichen Rückerstattung des zu Unrecht
     erhobenen Betrages (EUR [Betrag]).
  3. Prüfung, ob die Beschwerdebearbeitung durch Frau Wagenblast
     den gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße
     Verwaltungstätigkeit entspricht.
  4. Schriftliche Rückmeldung über das Ergebnis Ihrer Prüfung.

Ich stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung und übersende
auf Anfrage alle relevanten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen


___________________________
Jonas Auda


Anlagen:
  1. Aufstellung fehlerhafter Abbuchungen (Aug/Sep 2025 – Mai 2026)
  2. Kontoauszüge (Kopien)
  3. Dokumentation der Kontaktversuche mit der AOK
  4. Kopie Rückforderungsschreiben an die AOK vom [Datum]
  5. Kopie Kündigungsschreiben an die AOK vom [Datum]




  5.  Checkliste — Nächste Schritte

Die folgenden Aufgaben sind nach Priorität geordnet. Haken Sie jeden Schritt ab, sobald er erledigt ist.

SOFORT (Heute, 28. Mai 2026)

☐  Online-Antrag bei der TK stellen: tk.de/mitglied-werden
☐  Mitgliedschaftsdatum: so früh wie möglich wählen (01.06.2026 oder früher)
☐  TK anrufen (0800 285 85 85) und über AOK-Situation informieren
☐  Antrags-ID der TK notieren und Bearbeitungsstand verfolgen

DIESE WOCHE

☐  Kontoauszüge der letzten ~9 Monate herunterladen (Aug/Sep 2025 – Mai 2026)
☐  Eigene Aufstellung der Fehlbuchungen erstellen (Tabelle mit Monat, Ist, Soll, Differenz)
☐  Beitragsbescheide der AOK aus dem Zeitraum zusammenstellen
☐  Alle Notizen zu Gesprächen mit Frau Wagenblast dokumentieren (Datum, Inhalt, Ergebnis)
☐  Kündigungsschreiben an AOK BW ausfüllen und per Einschreiben/Rückschein versenden
☐  Rückforderungsschreiben an AOK BW ausfüllen und per Einschreiben/Rückschein versenden

NACH EINGANG DER AOK-ANTWORT (ca. 14–21 Tage)

☐  AOK-Antwort auf Rückforderung prüfen
☐  Falls AOK nicht zahlt oder ablehnt: Beschwerde an Sozialministerium BW einreichen
☐  Ggf. Beratung bei der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) einholen
☐  Mitgliedsbescheinigung der TK erhalten und prüfen

BEI AUSBLEIBENDER LÖSUNG

☐  Klage beim Sozialgericht einreichen (§ 51 SGG — kostenlos für Versicherte)
☐  Ggf. anwaltliche Beratung zu Schadensersatzansprüchen einholen

	Zusammenfassung wichtiger Adressen & Kontakte:

TK (neu):   Bramfelder Str. 140, 22305 Hamburg | Tel: 0800 285 85 85
            tk.de/techniker/mitglied-werden

AOK BW:     Heilbronner Str. 184, 70191 Stuttgart | info@bw.aok.de
            Tel: +49 711 2593-0

Aufsicht:   Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration BW
            Else-Josenhans-Str. 6, 70173 Stuttgart
            sozialministerium.baden-wuerttemberg.de

BAS (Bund): bundesamtsozialesicherung.de (Online-Beschwerdeformular)

UPD:        www.patientenberatung.de | Tel: 0800 011 77 25 (kostenlos)
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